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(54) Elektrische Heizvorrichtung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektri-
sche Heizvorrichtung, insbesondere für die Erwärmung
eines Temperiermediums in einem Kraftfahrzeug, mit ei-
nem Gehäuse (2), das Rohranschlüsse (10) für den An-
schluss von das Temperiermedium führenden Rohren
aufweist und eine Zirkulationskammer (14) umschließt,
in welche Heizrippen (22) hineinragen, die jeweils mit
einer U-förmigen Ausnehmung (24) versehen sind, die
sich zu einer einheitlichen Anschlusskammer (30) öff-
nen, die von der Zirkulationskammer (14) durch eine im
Bereich der offenen Enden der U-förmigen Ausnehmun-
gen (24) vorgesehene Trennwand (12) getrennt ist, wo-
bei die Heizrippen (22) hintereinander und versetzt zu-
einander vorgesehen und alternierend wandnah ange-
ordnet sind, so dass in der Zirkulationskammer (14) ein
mäandrierender Strömungskanal (96) ausgebildet ist.
Die vorliegende Erfindung will eine elektrische Heizvor-
richtung der eingangs genannten Art schaffen, die bei
kompaktem Aufbau eine hohe Wärmeleistung ermög-
licht, wobei gleichzeitig auch dem Umstand Rechnung
getragen werden soll, dass der Druckverlust innerhalb
der Zirkulationskammer für das zu erwärmende Tempe-
riermedium und dementsprechend der Pumpendruck
und damit der Systemdruck innerhalb des Zirkulations-
systems nicht allzu hoch über dem Atmosphärendruck
eingestellt werden muss. Zur Lösung dieser Aufgabe
wird mit der vorliegenden Erfindung vorgeschlagen, dass
zwischen einer die Zirkulationskammer (14) begrenzen-
den Längsseitenwand (16) des Gehäuses (2) und der
Heizrippe (12) gegenüberliegend zu dem Strömungska-
nal (96 ein eine Bypassströmung erlaubender Spalt (92)

ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektri-
sche Heizvorrichtung, insbesondere zur Erwärmung von
flüssigen Temperiermedien in einem Kraftfahrzeug. Die
vorliegende Erfindung betrifft insbesondere einen so ge-
nannten "Coolant Heater", d.h. eine elektrische Heizvor-
richtung zur Erwärmung eines flüssigen Temperierme-
diums, welches technische Aggregate in einem Kraft-
fahrzeug erwärmt, d.h. Teil eines Temperiermedium-
kreislaufs ist, der neben der elektrischen Heizvorrichtung
üblicherweise Wärmetauschflächen zwischen dem Tem-
periermediumkreislauf und zumindest einer Oberfläche
eines technischen Aggregates umfasst. Bei diesem tech-
nischen Aggregat kann es sich um den Motorblock eines
Verbrennungsmotors handeln. Die vorliegende Erfin-
dung hat aber hat aber insbesondere die Verwendung
der elektrischen Heizvorrichtung im Rahmen der Elek-
tromobilität im Blick. So wird in einer Einbausituation der
erfindungsgemäßen elektrischen Heizvorrichtung insbe-
sondere Wärme mit der Oberfläche einer Batterie ge-
tauscht, die mit Hilfe der von der elektrischen Heizvor-
richtung erzeugten Wärme erwärmt wird. Hierin liegt der
Hauptanwendungsfall der erfindungsgemäßen elektri-
schen Heizvorrichtung.
[0002] Die vorliegende Erfindung geht mit den ober-
begrifflichen Merkmalen von Anspruch 1 von einer elek-
trischen Heizvorrichtung aus, die aus der auf die Anmel-
derin zurückgehenden EP 2 440 004 A1 bekannt ist. Die-
se elektrische Heizvorrichtung hat ein Gehäuse mit Rohr-
anschlüssen, wobei ein Rohranschluss auch bei der er-
findungsgemäßen Heizvorrichtung als Einlass und der
andere Rohranschluss als Auslass für das zu erwärmen-
de Temperiermedium ausgebildet ist. Das Gehäuse um-
schließt eine Zirkulationskammer für das Temperierme-
dium. In diese Zirkulationskammer ragen Heizrippen hi-
nein, die jeweils mit einer U-förmigen Ausnehmung ver-
sehen sind. Diese U-förmigen Ausnehmungen öffnen
sich zu einer einheitlichen Anschlusskammer, die von
der Zirkulationskammer durch eine im Bereich der offe-
nen Enden der U-förmigen Ausnehmungen vorgesehene
Trennwand getrennt ist. Dadurch ergibt sich eine sichere
Trennung zwischen der das Temperiermedium führen-
den Zirkulationskammer und der elektrische Anschlüsse
und Leitungsbahnen hierzu aufnehmenden Anschluss-
kammer.
[0003] Bei dem zuvor erwähnten Stand der Technik
erstrecken sich die Heizrippen im Wesentlichen in einer
Y-Z-Richtung, die jeweils bei dem üblichen Aufbau des
vorbekannten Heizers mit einer ebenen geradlinig ver-
laufenden Trennwand orthogonal zu derjenigen Ebene
verläuft, in der sich die Trennwand erstreckt. Die Heiz-
rippen sind im Wesentlichen plattenförmig in einer ortho-
gonal zu der Y-Z-Ebene verlaufenden X-Achsenrichtung
hintereinander vorgesehen. Sie sind beim Stand der
Technik versetzt zueinander und alternierend wandnah
angeordnet. Bei dem zuvor erwähnten Stand der Technik
ragen die Heizrippen jeweils von gegenüberliegenden

Längsseitenwänden in die Zirkulationskammer hinein, so
dass sich die Strömung in der Zirkulationskammer an der
der entsprechenden Längsseitenwand gegenüberlie-
genden freien Stirnseite der Heizrippe umgelenkt wird.
Dadurch ergibt sich innerhalb der Zirkulationskammer
ein mäandrierender Strömungskanal, der dafür Sorge
trägt, dass die durch die Heizrippen gebildete Begren-
zungsfläche zu der Zirkulationskammer möglichst voll-
ständig von dem zu erwärmenden Temperiermedium
umströmt wird.
[0004] Insofern begründet bereits der zuvor diskutierte
Stand der Technik eine Verbesserung gegenüber frühe-
ren Vorschlägen, beispielsweise gemäß EP 1 921 896
A1 bzw. US 1,529,200 aus dem Jahr 1925, bei welchen
das Medium lediglich parallel zu den Heizrippen von ei-
nem Strömungseinlass zu einen Strömungsauslass ge-
leitet wird. Bei diesen Lösungen erstrecken sich die Heiz-
rippen nicht quer, sondern längs zu derjenigen Strö-
mungsrichtung, mit welcher die Strömung in das Gehäu-
se eingeleitet wird. Allerdings sind mehrere Rippen in
dieser Ausrichtung nebeneinander vorgesehen, so dass
sich eine Parallelschaltung von mehreren nebeneinan-
der geordneten Strömungskanälen innerhalb der Zirku-
lationskammer ergibt.
[0005] Wenngleich die Ausbildung eines mäandrieren-
den Strömungskanals innerhalb der Zirkulationskammer
die Wärmetauscherfläche und auch die Strömungsbe-
dingungen so verändert, dass eine gute Wärmeübertra-
gung möglich ist, bleibt Raum für Verbesserung.
[0006] Die vorliegende Erfindung will eine elektrische
Heizvorrichtung der eingangs genannten Art schaffen,
die bei kompaktem Aufbau eine hohe Wärmeleistung er-
möglicht, wobei gleichzeitig auch dem Umstand Rech-
nung getragen werden soll, dass der Druckverlust inner-
halb der Zirkulationskammer für das zu erwärmende
Temperiermedium und dementsprechend der Pumpen-
druck und damit der Systemdruck innerhalb des Zirkula-
tionssystems nicht allzu hoch über dem Atmosphären-
druck eingestellt werden muss.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der vorlie-
genden Erfindung eine elektrische Heizvorrichtung mit
den Merkmalen von Anspruch 1 vorgeschlagen. Danach
ist zwischen einer die Zirkulationskammer begrenzen-
den Längsseitenwand des Gehäuses und der Heizrippe
gegenüberliegend zu dem Strömungskanal ein eine By-
passströmung erlaubender Spalt ausgebildet.
[0008] Praktische Versuche haben ergeben, dass
zwar die Hauptströmung in der Zirkulationskammer al-
ternierend und dementsprechend stirnseitig zwischen
der jeweiligen Heizrippe und der Seitenwand des Ge-
häuses dort zu erfolgen hat, wo die jeweilige Heizrippe
einen größeren Durchlass zwischen sich und dem Ge-
häuse erlaubt als an der gegenüberliegenden Seite. Für
die weitere Erläuterung der vorliegenden Erfindung wird
ein kartesisches Koordinatensystem zu der elektrischen
Heizvorrichtung eingeführt. Dabei sei diejenige Ebene,
in der sich die üblicherweise flachen plattenförmigen
Heizrippen erstrecken, die Y-Z-Ebene. Die Trennwand
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erstreckt sich in einer X-Y-Ebene ebenso wie ein Boden
der Zirkulationskammer. Die Trennwand wie der Boden
sind üblicherweise im Wesentlichen eben ausgebildet.
Die Längsrichtung durch das Gehäuse sei durch die X-
Achse vorgegeben. Da indes die Heizrippen hierzu vor-
gesehen sind, wird durch die Heizrippen der ungestörte
Durchgang der Strömung in X-Richtung verlegt. So ergibt
sich der mäandrierende Strömungskanal, der den Haupt-
teil der Strömung des zu erwärmenden Mediums führt.
Dieser Strömungskanal ergibt eine Strömung, die sich
im Wesentlichen ausschließlich in der X-Y-Ebene be-
wegt und hierbei um die Heizrippen mäandrierend her-
umgeführt wird.
[0009] Allerdings wird mit der vorliegenden Erfindung
ein gewisser unmittelbarer Durchtritt eines geringen An-
teils der Strömung ermöglicht. So kann ein Teil der
Hauptströmung von dem stirnseitig zwischen der Heiz-
rippe und der benachbarten Längsseitenwand ausgebil-
deten Strömungskanal durch den Spalt unmittelbar die
Heizrippe passieren und zu dem in Strömungsrichtung
hinter der entsprechenden Heizrippe gebildeten Strö-
mungskanal gelangen. Dabei können durchaus in einer
Y-Z-Ebene mehrere Heizrippen parallel hintereinander
vorgesehen sein, die den freien Strömungsdurchgang
durch das Gehäuse in X-Richtung verhindern und der
Hauptströmung einen alternierenden Strömungsweg
aufzwingen. Der Spalt erlaubt demnach eine gewisse By-
passströmung an einer Seite gegenüberliegend zu dem
die Hauptströmung führenden Strömungskanal. Diese
Bypassströmung entspricht üblicherweise nicht mehr als
10% des Volumenstromes der Hauptströmung an der
gegenüberliegenden Stirnseite der Heizrippe. Mit ande-
ren Worten wird lediglich ein geringer Teil der Strömung
durch das Zirkulationsgehäuse als Bypassströmung in
X-Richtung geführt. Hierzu ist zwischen einer die Zirku-
lationskammer begrenzenden Seitenwand des Gehäu-
ses und der Heizrippe ein Spalt vorgesehen, der diese
Bypassströmung erlaubt. Der Spalt ist - wie zuvor bereits
erwähnt - gegenüberliegend zu dem Strömungskanal
vorgesehen. Bei der hier diskutierten Weiterbildung ist
die Heizrippe jeweils beidseitig zu den Seitenwänden des
Gehäuses in Höhenrichtung ganz oder teilweise beab-
standet vorgesehen. Üblicherweise ist im Wesentlichen
über die gesamte Höhenerstreckung der Heizrippe ein
Spalt geschaffen, der die Bypassströmung erlaubt, sowie
an der gegenüberliegenden Seite ein im Vergleich dazu
wesentlich größerer Zwischenraum für die Hauptströ-
mung. Mithin werden beide Stirnseiten der Heizrippe um-
strömt. Dabei lässt sich die vorliegende Erfindung zu vor-
derst von der Vorstellung leiten, dass lediglich eine ein-
zige Heizrippe den freien Strömungsweg in X-Richtung
zwischen einander gegenüberliegenden und die Zirku-
lationskammer bzw. die Zirkulationsteilkammer begrenz-
enden Seitenwänden verlegt. Sofern mehrere Heizrip-
pen in der Y-Z-Ebene fluchtend hintereinander vorgese-
hen sind, sollte zwischen benachbarten Heizrippen je-
weils zumindest ein eine Bypassströmung erlaubender
Spalt vorgesehen sein, so dass auch zwischen zwei be-

nachbarten Heizrippen an den Stirnseiten Wärme an das
zu erwärmende Temperiermedium abgeführt werden
kann. Durch die zuvor beschriebenen Maßnahmen wird
die Wärmeleistung der elektrischen Heizvorrichtung er-
höht, ohne den Bauraum erheblich zu vergrößern. So
ergibt sich eine elektrische Heizvorrichtung mit hoher
Wärmeleistung und geringem Bauraum.
[0010] Mit Blick auf eine gute Wärmeübertragung an
das zu erwärmende Medium und zur Vermeidung von
Wärmeverlusten an die Umgebung wird vorzugsweise
die Zirkulationskammer von einer als Kunststoffteil, ins-
besondere als Kunststoff-Spritzgussteil ausgebildeten
Gehäusewanne umgeben, auf welche üblicherweise un-
ter Zwischenlage eines Dichtringes ein Gehäusedeckel
aus Metall aufgesetzt ist, an welchem die Heizrippen üb-
licherweise einteilig ausgeformt sind. Bei dem Gehäuse-
deckel handelt es sich üblicherweise um ein Druckguss-
teil, insbesondere um ein Aluminium-Druckgussteil. Die
Zirkulationskammer wird bei dieser bevorzugten Ausge-
staltung lediglich begrenzt einerseits durch den metalli-
schen Gehäusedeckel und einen die Gehäusewanne
ausbildenden Gehäuseunterteil, welches die Seitenwän-
de wie auch den Boden der Zirkulationskammer bildet,
wobei beide Gehäuseteile üblicherweise jeweils einteilig
Funktionsflächen ausbilden, durch welche die beiden
Gehäuseteile unmittelbar oder über ein mit diesen Funk-
tionsflächen zusammenwirkendes Befestigungselement
miteinander verbunden sind. Die Gehäusewanne, d.h.
das Gehäuseunterteil, bildet üblicherweise auch einteilig
Anschlussstutzen aus, welche die zuvor erwähnten
Rohranschlüssen definieren.
[0011] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung hat die Heizrippe und/oder we-
nigstens eine Längsseitenwand des Gehäuses, die die
Zirkulationskammer begrenzt, an einer dem Strömungs-
kanal gegenüberliegenden Seite einen Steg, der sich
zwischen der Heizrippe und der Innenwand erstreckt.
Der Steg befindet sich dementsprechend im Wesentli-
chen in Verlängerung der Heizrippe und begrenzt den
Spalt. Der Steg verläuft in der Vertikalen, d.h. in der Z-
Richtung. Der Steg muss in dieser Richtung nicht not-
wendigerweise von der Trennwand bis zum Boden des
Gehäuseunterteils durchgehend ausgebildet sein. Viel-
mehr kann der Steg auch lediglich teilweise über diese
Höhenerstreckung vorgesehen sein. Darüber hinaus
kann der die Bypassströmung erlaubende Spalt teilweise
durch einen Steg begrenzt sein, der an der Seitenwand
angeordnet und vorzugsweise einteilig durch das Ge-
häuseunterteil ausgeformt wird und teilweise durch einen
Steg, der stirnseitig an der Heizrippe vorgesehen ist. Der
Steg ist in X-Richtung, d.h. Breitenrichtung der Heizrippe
üblicherweise wesentlich dünner als die Heizrippe selbst.
Das Verhältnis von Breite der Heizrippe zu Breite des
Stegs liegt dabei vorzugsweise bei zwischen 7:1 bis 20:1,
bevorzugt bei zwischen 10:1 bis 15:1. So wird die Heiz-
rippe stirnseitig durch den Steg nur geringfügig verdickt
und damit der Wärmeleitungsweg vom Innern der Heiz-
rippe nach außen nur geringfügig vergrößert. Auch er-
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folgt ein schonender Einsatz des die Heizrippe ausbil-
denden Materials. Der Steg kann endseitig spanend be-
arbeitet sein, um exakt das gewünschte Spaltmaß ein-
zustellen. Mit Blick auf möglichst geringe Strömungswi-
derstände hat der Steg gekrümmte Seitenwände. Es
werden Unstetigkeiten vermieden, so dass die Strömung
möglichst ohne abrupte Abrisskanten durch das Zirkula-
tionsgehäuse hindurchgeleitet wird. Diese Maßgabe gilt
für möglichst alle geometrischen Gestaltungsdetails ei-
nerseits der die Zirkulationskammer umgebenden Wan-
dungen einschließlich der Abteilwand und die Heizrip-
pengestaltung andererseits.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung hat das Gehäuseunterteil einen
von dem Boden abgehenden Steg und die Heizrippe ei-
nen von der Trennwand abgehenden Steg. Diese beiden
Stege begrenzen den in Höhenrichtung von dem Boden
bis zur Trennwand üblicherweise durchgehend ausge-
bildeten Spalt der zugeordneten Heizrippe. Allerdings
endet der von dem Boden abgehende Steg in etwa hö-
hengleich mit dem von der Trennwand abgehenden Steg
bevorzugt auf mittlerer Höhe der Zirkulationskammer.
Üblicherweise wird zwischen den beiden Stegen eine By-
passströmung erlaubt.
[0013] Mit Blick auf eine weitere Verbesserung der
Wärmeübergangsbedingungen an der Phasengrenzen
zwischen der Heizrippe und der Zirkulationskammer wird
gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung zwischen einem freien Ende der
Heizrippe und einem Boden des Gehäuseunterteils ein
Bodenspalt ausgebildet, der eine Boden-Bypassströ-
mung erlaubt. So wird die Heizrippe vorzugsweise allsei-
tig von dem zu erwärmenden Temperiermedium um-
strömt. Mit Blick auf eine möglichst gute Wärmeabfuhr
von der Oberfläche der Heizrippe ist zwischen benach-
barten Heizrippen eine von dem Boden abragende Quer-
rippe vorgesehen, die sich parallel zu den Heizrippen
erstreckt. Diese Querrippe hat eine höhenmäßige Erstre-
ckung, die üblicherweise das untere Ende der Heizrippe
überragt. Mit anderen Worten ragt eine Heizrippe zwi-
schen benachbarte Querrippen hinein und zwar tiefer als
der höchste Punkt der entsprechenden Querrippen. Als
höchster Punkt ist damit der höhenmäßige Abstand zwi-
schen einer üblicherweise ebenen Bodenfläche und dem
stirnseitigen Abstand der Querrippe zu verstehen. Das
freie Ende der Querrippe verläuft üblicherweise parallel
zu der ebenen Bodenfläche und ist ebenfalls eben.
[0014] Bei der elektrischen Heizvorrichtung sind die
Heizrippen und die Zirkulationskammer umgebende
Wände des Gehäuses vorzugsweise so vorgesehen,
dass der Strömungskanal eine sich allein in der X-Y-Ebe-
ne erstreckende Hauptströmungsrichtung des Mediums
zwischen den Rohranschlüssen vorgibt. Im Gegensatz
zum Stand der Technik gemäß EP 2 440 004 A1, wo die
Strömung des Mediums zwischen der Einlass- und der
Auslassöffnung des Gehäuses aus der X-Y-Ebene her-
aus umgelenkt und nach dieser Umlenkung in der X-Y-
Ebene zurück zu dem Einlassstutzen geführt wurde, er-

laubt die vorliegende Erfindung einen mäandrierenden
Strömungskanal ohne eine entsprechende Umlenkung.
Hierdurch wir eine Strömungsvorrichtung geschaffen,
die bei relativ geringem Druckverlust innerhalb der Zir-
kulationskammer einen hohen Wärmeaustrag bei gerin-
gem Raumbedarf für die elektrische Heizvorrichtung er-
laubt. Dabei versteht es sich von selbst, dass die Strö-
mung des Temperiermediums zunächst bei Eintritt in die
Zirkulationskammer sich auch quer zu der X-Y-Ebene,
also in der Y-Z-Ebene, verteilt, so dass der sich zwischen
einem Boden des Gehäuses und der Trennwand erstre-
ckende Zwischenraum mit dem Medium möglichst voll-
ständig gefüllt ist. Die Hauptströmung, d.h. die Bewe-
gungsrichtung bei einer Draufsicht auf das Gehäuse be-
schränkt sich allerdings allein auf die X-Y-Ebene. Mit an-
deren Worten weist üblicherweise weder der Boden des
Gehäuses noch die Trennwand einen Strömungsauslass
auf, durch welchen die Hauptströmung des zu erwärmen-
den Mediums hindurch tritt.
[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung der vorliegenden Erfindung bildet das Gehäuse we-
nigstens zwei Zirkulationskammern aus, die durch eine
sich im Wesentlichen in der X-Z-Ebene erstreckende Ab-
teilwand voneinander getrennt sind. Bei der bevorzugten
Weiterbildung der vorliegenden Erfindung, bei welcher
eine Gehäusewanne die Zirkulationskammer umgibt, ist
diese Abteilwand üblicherweise einteilig an der spritzge-
gossenen Gehäusewanne ausgeformt. Die Abteilwand
unterteilt die Zirkulationskammer in zumindest zwei sich
parallel zueinander erstreckende Zirkulationsteilkam-
mern, die üblicherweise jeweils mit Heizrippen versehen
sind. Abhängig von dem gewünschten Wärmeintrag
kann es indes möglich sein, eine der Zirkulationsteilkam-
mern mit Heizrippen zu bestücken und die andere Teil-
kammer lediglich als Rückführweg für das erwärmte
Temperiermedium zu einem der Rohranschlüsse zu nut-
zen. Die Teilkammern sind üblicherweise von einem ein-
heitlichen Gehäusedeckel abgedeckt, der einteilig die
Heizrippen ausformt.
[0016] Auch mit Blick auf die zuletzt genannte Weiter-
bildung ist es zu bevorzugen, das Gehäuse mit sich in
X-Richtung erstreckenden und die Rohranschlüsse vor-
gebenden Anschlussstutzen zu versehen, die an der glei-
chen Seitenwand des Gehäuses angeordnet sind. Dabei
kommt es insbesondere darauf an, dass sich die Rohr-
anschlüsse an identischer Seitenwand des Gehäuseun-
terteils befinden. Sie werden üblicherweise einteilig
durch das Gehäuseunterteil ausgeformt und sind dem-
entsprechend aus Kunststoff ausgebildet mit Funktions-
flächen zur Befestigung der Temperiermedium führen-
den Rohre an die elektrische Heizvorrichtung.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung weist die Abteilwand ei-
nen, vorzugsweise einen einzigen Strömungsdurchlass
auf. Dieser ist an einer dem wenigstens einen Rohran-
schluss gegenüberliegenden Seite in der Abteilwand
ausgespart. Gemäß der Weiterbildung befindet sich der
Strömungsauslass benachbart zu einer derjenigen Wän-
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de, die die Zirkulationskammer umgibt. Es hat sich als
vorteilhaft erwiesen, zur Erzeugung turbulenter Strömun-
gen Rippen vorzusehen, die von den die Zirkulations-
kammer umgebenden Wänden abragen. So sollte auch
gegenüberliegend der Abteilwand bei einer wandnahen
Anordnung des Strömungsdurchlasses eine Rippe von
der entsprechenden Seitenwand abragen, durch welche
sich die Strömung von der zugeordneten Seitenwand ab-
löst. Bei dieser bevorzugten Ausgestaltung wird der Strö-
mungsdurchlass daher im Grunde durch die zugeordne-
te Seitenwand begrenzt, allerdings durch die von dieser
Seitenwand abragende Längsrippe geringfügig von der
zugeordneten Seitenwand beabstandet ausgebildet. Da-
bei verläuft die Längsrippe üblicherweise durchgehen
von dem Boden des Gehäuseunterteils bis zu der Trenn-
wand.
[0018] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von zwei Ausführungsbeispielen in Ver-
bindung mit der Zeichnung. In dieser zeigen:

Figur 1 eine teilweise geschnittene perspektivische
Seitendarstellung eines ersten Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

Figur 2 eine Explosionsdarstellung des in Figur 1 ge-
zeigten ersten Ausführungsbeispiels der
vorliegenden Erfindung;

Figur 3 eine in der X-Y-Ebene liegende Querschnitt-
sansicht des ersten Ausführungsbeispiels
von oben;

Figur 4 eine in der X-Z-Ebene liegende Längs-
schnittsansicht des ersten Ausführungsbei-
spiels;

Figur 5 eine in der Y-Z-Ebene liegende Querschnitt-
sansicht des ersten Ausführungsbeispiels;

Figur 6 eine perspektivische Darstellung einer in der
X-Y-Ebene liegenden Längsschnittansicht
von unten, d.h. auf einen Gehäusedeckel;

Figur 7 eine perspektivische Seitenansicht auf ein
Leistungsteil des Ausführungsbeispiels;

Figur 8 ein vergrößertes Detail in einer Längsschnit-
tansicht in der X-Y-Ebene von Leistungsteil
und Steuerteil;

Figur 9 eine perspektivische Draufsicht auf das of-
fene Steuergehäuse vor dem Einbringen der
Leiterplatte;

Figur 10 eine perspektivische Draufsicht nach Figur
9 mit darin montierten Leistungstransistoren
und weiteren, der Steuerleiterplatte zuge-

ordneten Elementen innerhalb des Steuer-
gehäuses;

Figur 11 eine perspektivische Draufsicht gemäß den
Figuren 9 und 10 nach Montage der Steuer-
leiterplatte; und

Figur 12 eine perspektivische Explosionsdarstellung
des Gehäuses für ein anderes Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung.

[0019] Die Figuren 1 und 2 lassen die wesentlichen
Bestandteile des ersten Ausführungsbeispiels erkennen.
Bei diesem Ausführungsbeispiels handelt es sich um ei-
ne elektrische Heizvorrichtung zur Temperierung eines
flüssigen Temperiermediums, insbesondere einer Tem-
perierflüssigkeit, die zu gleichen Teilen aus Wasser und
Glykol besteht. Die elektrische Heizvorrichtung weist ein
versiegeltes Gehäuse 2 mit einem als Kunststoff-Spritz-
gussteil ausgebildeten wannenförmigen Gehäuseunter-
teil 4 und einem dieses Gehäuseunterteil 4 dichtend ab-
deckenden Gehäusedeckel 6 auf. Von einer ersten Stirn-
seite 8 des Gehäuseunterteils 4 ragen zwei Anschluss-
stutzen 10 ab, welche einteilig an dem Gehäuseunterteil
4 ausgeformt sind und vorliegend die Rohranschlüsse
des Ausführungsbeispiels ausbilden. Der Gehäusede-
ckel 6 definiert eine Trennwand 12, die oberseitig eine
Zirkulationskammer 14 begrenzt, die im Übrigen durch
Wandungen des Gehäuseunterteils 4 begrenzt wird,
nämlich sich parallel zu den Anschlussstutzen 10 erstre-
ckende Längsseitenwände 16 und sich rechtwinklig hier-
zu erstreckende Stirnseitenwände 18. Durch eine in Fi-
gur 1 erkennbare Abteilwand 20 wird die Zirkulations-
kammer 14 in zwei Zirkulations-Teilkammern 14a, 14b
unterteilt.
[0020] Der Gehäusedeckel 6 ist bei dem gezeigten
Ausführungsbeispiel nicht nur als Abdeckung für die Zir-
kulationskammer 14 vorgesehen. Vielmehr bildet der
Gehäusedeckel 6 auch Heizrippen 22 mit jeweils U-för-
migen Ausnehmungen 24 aus. Die Heizrippen 18 sind
einteilig an dem Gehäusedeckel 6 vorgesehen. Der Ge-
häusedeckel 6 ist als Druckgussteil und aus Aluminium
hergestellt. Neben den Heizrippen 22 ragen in Verlän-
gerung der Anschlussstutzen 10 zwei Messfühlerdome
26 in die Zirkulationskammer 14 hinein. Jeder Zirkulati-
ons-Teilkammer 14a, 14b ist jeweils ein Messfühlerdom
26a, 26b zugeordnet.
[0021] Das Füllvolumen der Zirkulationskammer bei
elektrischen Flüssigkeitsheizern der nachstehend be-
schriebenen Art liegt zwischen 450 ml und 200 ml, be-
vorzugt zwischen 400 ml und 220 ml und besonders be-
vorzugt zwischen 300 ml und 230 ml. Dieses Füllvolumen
umfasst auch das Füllvolumen des Stutzens. Jeder Stut-
zen für sich hat ein Füllvolumen von etwa 7 ml. Das ge-
zeigte Ausführungsbeispiel ist üblicherweise in einem
Kühlwasserkreislauf in einem Fahrzeug integriert, der ein
Volumen von etwa 5 bis 6 Litern hat. In diesen Kühlwas-
serkreislauf kann zumindest ein Wärmetauscher für die
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Erwärmung von Luft in der Fahrgastzelle integriert sein.
Ergänzend oder alternativ kann auch der Kühlwasser-
kreislauf Wärmetauscherflächen zu technischen Kom-
ponenten eines Elektrofahrzeuges haben, um diese bei
kalten Umgebungstemperaturen auf die notwendige Be-
triebstemperatur zu bringen. Insbesondere dient die
elektrische Heizvorrichtung jedenfalls auch der Erwär-
mung einer Batterie in einem Kraftfahrzeug, welches
ausschließlich elektrisch angetrieben werden kann. Der
Heizer kann auch so geschaltet sein, dass er sich als
Standheizung betreiben lässt, um die Fahrgastzelle vor
Inbetriebnahme des Fahrzeugs auf eine für den Benutzer
angenehme Temperatur zu erwärmen. Dies erfolgt durch
Heizen des flüssigen Fluids, das über einen Wärmetau-
scher geführt wird, welcher von einem in dem Fahrzeug
integrierten Gebläse angestrahlt wird, so dass durch den
Wärmetauscher hindurchgeleitete Luft sich an dem Wär-
metauscher erwärmt und in die Fahrgastzelle eingeleitet
wird. Die Wärmeleistung des elektrischen Zusatzheizers
beträgt dabei zwischen 5,0 und 8,0 kW, bevorzugt zwi-
schen 7,0 und 8,0 kW. Diese Heizleistung wird mit einer
Ausgestaltung verwirklicht, bei welcher in jeder einzel-
nen U-förmigen Ausnehmung 24 ein einziges elektri-
sches Heizelement 28 vorgesehen ist und insgesamt
zwischen 9 und 16, bevorzugt zwischen 10 und 14 U-
förmige Ausnehmungen in die Zirkulationskammer 14
zwischen 8 und 16, bevorzugt zwischen 10 und 14 Heiz-
rippen 22 hineinragen, die jeweils ein elektrisches Heiz-
element 28 aufweisen. Die Flächenleistungsdichte liegt
zwischen 25 und 27 W/cm2.
[0022] In jede der U-förmigen Ausnehmungen 24 ist
bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ein elektrisches
Heizelement 28 eingesetzt. Dieses elektrische Heizele-
ment 28 ist in der EP 1 872 986 A1 bzw. EP 1 921 896
A1 beschriebenen Weise ausgestaltet und in der bei-
spielsweise in EP 2 440 004 A1 bzw. EP 1 931 176 A1
beschriebenen Weise in der U-förmigen Ausnehmung
24 aufgenommen und dort Wärme leitend an die zuge-
ordnete Heizrippe 22 angelegt. Insofern wird die Offen-
barung der zuvor genannten Offenlegungsschriften der
vorliegenden Anmelderin durch Verweis in die den Of-
fenbarungsgehalt der vorliegenden Anmeldung aufge-
nommen. Sämtliche dort beschriebenen Details der elek-
trischen Heizelemente 28 sind erfindungswesentlich für
das hier diskutierte Ausführungsbeispiel. Dies gilt nicht
nur für die Anordnung der Heizelemente 28 in den Aus-
nehmungen 24 und den Wärme leitenden Kontakt zwi-
schen den Heizelementen 28 und den Innenflächen der
Heizrippen 22, sondern auch für den nachstehend noch
näher erläuterten elektrischen Anschluss der einzelnen
Heizelemente 28 über ihre Kontaktzungen 28.1, die elek-
trische Anschlüsse der Heizelemente 28 ausbilden, in
einer mit Bezugszeichen 30 gekennzeichneten An-
schlusskammer.
[0023] In den Figuren 1 und 2 ist ferner zu erkennen,
dass der Gehäusedeckel 6 unter Zwischenlage eines
Dichtelementes 32 an dem Gehäuseunterteil 4 anliegt.
Das Dichtelement 32 ist in einer an dem Gehäuseunter-

teil 4 ausgesparten Nut 34 eingebracht und dort gehalten.
Das Dichtelement 32 überragt eine stirnseitige Endfläche
des Gehäuseunterteils 4, auf welche der Gehäusedeckel
6 aufgesetzt ist.
[0024] In der Explosionsdarstellung nach Figur 2 ist
oberhalb der als PTC-Heizelemente ausgebildeten elek-
trischen Heizelemente 28 ein Messleitungsstrang 36 ge-
zeigt, der mit den Signalausgängen von in den Messfüh-
lerdomen 26 eingebrachten Messfühlern 37 elektrisch
verbunden ist. Das andere Ende des Messleitungsstran-
ges 36 liegt mit seinen Messleitungsanschlusszungen
38 frei.
[0025] Unterhalb davon ist in Figur 2 eine Anschluss-
leiterplatte 40 dargestellt, die aus einer Kunststoffplatte
42 und einer damit verbundenen gestanzten und elektri-
sche Leiterbahnen ausbildenden Blechplatine 44 gebil-
det ist. Diese Anschlussleiterplatte 40 ist im Detail in der
EP 2 505 931 A1 beschrieben, auf deren Offenbarung
insofern verwiesen und hierdurch in den Offenbarungs-
gehalt der vorliegenden Anmeldung aufgenommen wird.
Auch diese Ausgestaltung der Anschlussleiterplatte 40
kann für sich erfindungswesentlich für die Verwirklichung
der vorliegend beschriebenen Erfindung sein. Der Ge-
häusedeckel 6 hat einen die Trennwand 12 überragen-
den umlaufenden Rand 45, der ein Anschlussgehäuse
46 für den elektrischen Anschluss der Kontaktzungen
28.1 der Heizelemente 28 an die Anschlussleiterplatte
40 umgibt. Zwischen dem Rand 45 und einteilig an dem
Gehäusedeckel 6 ausgeformten Stegen 49 ist ein halb
umlaufender Aufnahmeraum 51 für den Messleitungs-
strang 36 vorgesehen.
[0026] Zuoberst ist in Figur 2 ein Anschlussgehäuse-
deckel 48 dargestellt, der aus einer stanzbiegebearbei-
teten Blechplatte 50 und einer randseitig daran ange-
spritzten TPE-Dichtung 52 besteht, die in eine an dem
Gehäusedeckel 6 ausgesparte Dichtnut 54 eingreift, um
das Anschlussgehäuse 46 gegenüber der Umgebung
abzudichten. Der Deckel 48 liegt auf den Stegen 49 auf.
[0027] Die zuvor beschriebenen Bauteile werden zur
Montage der elektrischen Heizvorrichtung in Längsrich-
tung der U-förmigen Ausnehmungen, d.h. in Z-Richtung
ineinander gesetzt, um einerseits die Zirkulationskam-
mer 14 abgedichtet auszubilden und andererseits die
PTC-Heizelemente 28 in die U-förmigen Ausnehmungen
24 einzusetzen und über ihre nach oben frei abragenden
Kontaktzungen 28.1 elektrisch an die Anschlussleiter-
platte 40 anzuschließen. In dieser Fügerichtung werden
auch die Thermofühler in die Messfühlerdome 26a, 26b
eingesetzt und danach über den Messleitungsstrang 36
elektrisch angeschlossen. Zuletzt wird diese Anordnung
durch den Anschlussgehäusedeckel 48 abgedeckt und
eingesiegelt, so dass auch die in der Anschlusskammer
30 vorgesehenen elektrischen Leitungsbahnen obersei-
tig gegenüber der Umgebung abgedichtet sind. Dazu hat
die Kunststoffplatte 42 von ihrer Oberseite abragende
Abstandshalter 56, die einteilig an der Kunststoffplatte
42 ausgeformt sind und über welche der Anschlussge-
häusedeckel 48 sicher von den elektrischen Leiterbah-
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nen der Anschlussleiterplatte 40 beabstandet gehalten
ist. Auch wird bei eingepresstem Anschlussgehäusede-
ckel 48 die auf einen Kunststoffrahmen 58 der PTC-Hei-
zelemente 28 aufgesetzte Anschlussleiterplatte 40 durch
die Abstandshalter 56 nieder und in der Einbaulage ge-
halten.
[0028] Das in den Figuren 1 und 2 gezeigte Ausfüh-
rungsbeispiel hat ferner ein metallisches Steuergehäuse
60, in dem eine unter anderem mit Halbleiter-Leistungs-
schaltern 62 bestückte Steuerleiterplatte 64 angeordnet
ist, sowie eine mit Bezugszeichen 66 gekennzeichnete,
spritzgegossene Rahmenanordnung 66 aus Kunststoff,
auf die nachfolgend noch näher eingegangen werden
wird. Befestigungsschrauben 68 dienen der Befestigung
des metallischen Steuergehäuses 60 an dem ebenfalls
metallischen Gehäusedeckel 6. Steckerbefestigungs-
schrauben 70 dienen der Befestigung eines Steuerste-
ckers 72 an der Außenseite des Steuergehäuses 60 (vgl.
Fig. 9, 11). Mit Bezugszeichen 74 gekennzeichnete Be-
festigungsstifte dienen der Befestigung der Steuerleiter-
platte 64 in dem Steuergehäuse 60 (vgl. Fig. 11).
[0029] Mit Bezugszeichen 76 ist ein Masseanschluss-
stift gekennzeichnet, der das Steuergehäuse 60 in Rich-
tung auf das Gehäuse 2 überragt (vgl. Figur 1). Mit Be-
zugszeichen 78 ist ein Steuergehäusedeckel gekenn-
zeichnet, der wie der Anschlussgehäusedeckel 48 aus-
gebildet ist.
[0030] Ein mit Bezugszeichen 80 gekennzeichneter
Leistungsstecker ist über zwei Sicherungsstifte 82 an der
Außenseite des Steuergehäuses 60 befestigt.
Schließlich sind zwei längliche Stangen 84 in Figur 2 dar-
gestellt, die als Formschlusselemente einander gegen-
überliegende Anlageflächen von Gehäuseunterteil 4 und
Gehäusedeckel 6 gegeneinander verriegeln. Gehäuse-
teil 4 und Gehäusedeckel 6 haben hierzu alternierende
einander übergreifende Befestigungsabschnitte 86, 88,
auf die nachstehend noch eingegangen werden wird.
[0031] Wie die Schnittansicht in der X-Y-Ebene nach
Figur 3 verdeutlicht, sind die einzelnen Heizrippen 22
jeder einzelnen Zirkulations-Teilkammer 14a, 14b in X-
Richtung, d.h. Längsrichtung des Gehäuses 2 hinterein-
ander vorgesehen. In jeder der Teilkammern 14a, 14b
befindet sich in X-Richtung jeweils eine einzige Heizrippe
22 hinter einer einzigen anderen Heizrippe 22. Die Heiz-
rippen 22 sind allerdings in Y-Richtung alternierend ver-
setzt vorgesehen. Hierdurch ergibt sich ein mit Bezugs-
zeichen 90 gekennzeichneter, mäandrierender Strö-
mungskanal innerhalb der Zirkulations-Teilkammern
14a, 14b, der eine Hauptströmung (Pfeil H) vorgibt. Die
einzelnen Heizrippen 22 schließen allerdings mit Ihrer
dem Strömungskanal 90 für die Hauptströmung H ge-
genüberliegenden Seite nicht unmittelbar an die die Zir-
kulations-Teilkammer 14a, bzw. 14b begrenzende
Längsseitenwand 16 bzw. die Abteilwand 20 an. Viel-
mehr befindet sich dort ein Spalt 92, der eine mit B ge-
kennzeichnete Bypassströmung erlaubt. Wie Figur 3 zu
entnehmen ist, hat der Spalt 92 eine Spaltweite entspre-
chend 5% bis 20%, bevorzugt 7% bis 15 % der lichten

Weite zwischen der gegenüberliegenden Stirnseite der
entsprechenden Heizrippe 22 und der Längsseitenwand
16 bzw. der Abteilwand 20. Die Spaltweite beträgt vor-
zugsweise zwischen 3,0 und 0,5 mm, besonders bevor-
zugt zwischen 2,0 und 0,7 mm. Ganz besonders bevor-
zugt hat der Spalt eine Weite von zwischen 1,5 und 0,8
mm. Setzt man die jeweilige Spaltweite in Bezug zu der
Breite B des Strömungskanals 90, so ergeben sich Ver-
hältnisse von Breite zu Spaltweite von zwischen 4 und
15, bevorzugt zwischen 6 und 10.
[0032] Dem Spalt in Strömungsrichtung vorgelagert
weist bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel jedenfalls
die Abteilwand 20 im Strömungskanal 90 Längsrippen
94 auf, durch welche eine Ablösung der Hauptströmung
H von der ansonsten eben und gerade verlaufenden Ab-
teilwand 20 abgelöst wird. Wie des Weiteren die Figur 3
erkennen lässt, sind die Heizrippen 22 zu ihrem stirnsei-
tigen Ende hin gegenüber dem mittleren Bereich leicht
verdickt. In dem mittleren Bereich bilden die Heizrippen
22 innen ebene Anlageflächen 22.1 für die elektrischen
Heizelemente 28 aus.
[0033] In Verlängerung der Abteilwand 20 und gegen-
überliegend zu den Anschlussstutzen 10 ist ein Strö-
mungsdurchlass 96 vorgesehen, der einen Durchgang
der Strömung zwischen den beiden Zirkulations-Teil-
kammern 14a, 14b erlaubt. Dabei bleibt die Hauptströ-
mung H jedoch in der X-Y-Darstellungsebene gemäß Fi-
gur 3. Der Strömungsdurchlass 96 wird wandnah von
einer Längsrippe 98 begrenzt, die von der ansonsten
ebenen Stirnseitenwand 18 abragt und in Höhenrichtung
von einem Boden 100 zu der Trennwand 12 durchlaufend
ausgebildet ist.
[0034] In Figur 3 und insbesondere den Figuren 4 und
5 sind ferner von dem Boden 100 abragende Querrippen
102 zu erkennen, die zwischen benachbarten Heizrippen
22 vorgesehen sind. Die Querrippen 102 überragen das
freie untere Ende der Heizrippen 22 (vgl. Figur 4) und
sorgen ebenfalls für eine Strömungsablösung von dem
Boden 100. Wie ferner aus Figur 4 ersichtlich hat das
freie Ende 22.2 der Heizrippe 22 nur einen geringen Ab-
stand von 8 mm bis 10 mm zu dem Boden 100, so dass
sich ein Bodenspalt 103 ergibt, der eine Boden-Bypass-
strömung BB erlaubt.
[0035] In den zuvor beschriebenen Figuren sowie in
Figur 6 sind kartesische Koordinaten X, Y und Z einge-
tragen. Es ergibt sich aufgrund der vorherigen Beschrei-
bung, dass die Hauptströmung H sich allein in der X-Y-
Ebene erstreckt (vgl. Fig. 3). Die Anschlussstutzen 10
liegen auf einer Höhe in Z-Richtung, vgl. Fig. 2. Eine Um-
lenkung der Hauptströmung H um die jeweiligen Heiz-
rippen 22 erfolgt allein um Umlenkkanten, die sich im
Wesentlichen in der Z-Richtung erstrecken, so die Stirn-
seiten der Heizrippen 22 bzw. die den Strömungsdurch-
lass 96 begrenzenden Wandungsteile des Gehäuseun-
terteils 4. Speziell wird die Hauptströmung H nicht zwi-
schen den beiden Zirkulations-Teilkammern 14a, 14b in
eine andere, von der vorherigen Strömungsebene in Z-
Richtung getrennte Strömungsebene überführt.
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[0036] Nachstehend werden Details der den Bypass-
strom B begrenzenden Wandungen von Gehäuseunter-
teil 4 und Gehäusedeckel 6 beschrieben, die insbeson-
dere den Figuren 3, 5 und 6 zu entnehmen sind. Dabei
ragen die Heizrippen 22 von der im Grunde eben und
gerade durchgehend verlaufenden Trennwand 12 ab. In
Y-Richtung benachbarte und unterschiedlichen Zirkula-
tions-Teilkammern 14a, 14b zugeordnete Heizrippen 22
sind über einen die Trennwand 12 überragenden Ver-
bindungssteg 104 miteinander verbunden, für welchen
die Abteilwand 20 eine korrespondierend hierzu ausge-
bildete Verbindungsstegaufnahme 106 ausbildet. Eine
vollständige Abdichtung zwischen den Zirkulations-Teil-
kammern 14a, 14b ist nicht notwendig. Gleichwohl ist es
gewünscht, durch entsprechende Ausgestaltung der Ab-
teilwand 20 eine Leckageströmung im Wesentlichen zu
vermeiden und die Hauptströmung zwischen den Zirku-
lations-Teilkammern 14a, 14b möglichst vollständig
durch den Strömungsdurchlass 96 hindurchzuführen.
[0037] Die Heizrippen 22 haben einen den Spalt 92
begrenzenden Heizrippensteg 108, der sich in etwa über
3/5 einer Höhe HZ der Zirkulationskammer erstreckt (vgl.
Figur 5). In Fortsetzung dieser Heizrippenstege 108 ist
ein von dem Boden 100 abragender und durch das Ge-
häuseunterteil 4 einteilig ausgeformter Gehäusesteg 110
vorgesehen. Zwischen den jeweiligen Stegen 108, 110
und der gegenüberliegenden Gegenfläche der Heizrippe
22 bzw. des Gehäuseunterteils 6 wird der zuvor erwähnte
Spalt 92 gebildet. Die Stege 108, 110 enden in etwa hö-
hengleich, allerdings in Höhenrichtung mit einem gerin-
gen Abstand, so dass auch zwischen den Stegen 108,
110 ein die Bypassströmung B ermöglichender Spalt 92
vorgesehen ist.
[0038] Nachfolgend werden die besondere Ausgestal-
tung der Anschlussleiterplatte 40 und das Fügen von
Leistungsteil L und Steuerteil S näher erläutert. Der Leis-
tungsteil L besteht dabei aus den Figur 2, links überein-
ander dargestellten Bauteilen, nämlich dem Gehäuseun-
terteil 4, dem Dichtelement 32, dem Gehäusedeckel 6,
den darin aufgenommenen elektrischen Heizelementen
28, dem Messleitungsstrang 36 und der Anschlussleiter-
platte 40 sowie dem diese abdeckenden Anschlussge-
häusedeckel 48. Zum Leistungsteil L gehören auch die
zum Fügen von Gehäuseunterteil 4 und Gehäusedeckel
6 vorgesehenen Stangen 84. Der Steuerteil S umfasst
im Wesentlichen das Steuergehäuse 60, die darin auf-
genommene Steuerleiterplatte 64, die zwischen dem
Steuergehäuse 60 und der Steuerleiterplatte 64 vorge-
sehene Rahmenanordnung 66 sowie schließlich den me-
tallischen Steuergehäusedeckel 78. Dabei ist zu vermer-
ken, dass die jeweiligen Deckel 48 und 78 aus gestanz-
tem Blech hergestellt sind und durch Stanzen und Biegen
daran einteilig ausgebildete metallische Krallen 112 um-
fassen, die mit den zugeordneten Wandungen von Ge-
häusedeckel 6 bzw. Steuergehäuse 60 zusammenwir-
ken, um eine umfängliche Abschirmung zu bilden, die
einerseits die Anschlussleiterplatte 40 umschließt und
andererseits die Steuerleiterplatte 64.

[0039] Beim Herstellen des Leistungsteils L wird der
Gehäusedeckel 6 unter Kompression des Dichtelemen-
tes 32 auf das Gehäuseunterteil 4 aufgesetzt. Die alter-
nierenden, ineinander greifenden Befestigungsabschnit-
te 86, 88 gleiten dabei aneinander vorbei. Einander ge-
genüberliegende Anlageflächen dieser Befestigungsab-
schnitte 86, 88 werden durch den äußeren Druck so weit
voneinander beabstandet, dass die Stangen 84 aus der
in Figur 2, rechts gezeigten Lage in X-Richtung zwischen
die Anlageflächen der Befestigungsabschnitte 86, 88 ge-
bracht werden können. Danach wird die äußere Kraft ent-
lastet. Das elastisch komprimierte Dichtelement 32
drückt die beiden Teile 4, 6 in Z-Richtung auseinander.
Die einander gegenüberliegenden Anlageflächen der
Befestigungsabschnitte 86, 88 legen sich schließlich an
die Stangen 84 an, welche eine weitere Bewegung der
Teile 4, 6 verhindern. Danach sind das Gehäuseunterteil
4 und der Gehäusedeckel 6 formschlüssig miteinander
verbunden. Es ergibt sich eine einfache formschlüssige
Verbindung der wesentlichen Komponenten des Leis-
tungsteils L.
[0040] Dabei stoßen die Stangen 84 in Figur 2, links
gegen durch das Gehäuseunterteil 4 ausgebildete An-
schlagflächen. So sind die Stangen 84 in ihrer Längs-
richtung in X-Richtung einseitig festgelegt. Nach Aufbrin-
gen des Steuergehäuses 6, welches in axialer Verlän-
gerung der Stangen 84 Gegenflächen für die Stangen
84 ausbildet, sind auch die Stangen 84 in der anderen
Richtung und damit insgesamt in X-Richtung zwischen
zwei gegenüberliegenden Anschlägen formschlüssig
gesichert, so dass diese am Ort bleiben.
[0041] Wie insbesondere der Figur 8 zu entnehmen
ist, überragt die Anschlussleiterplatte 40 sowohl mit ihren
durch Stanzen der Blechplatine 44 gebildeten An-
schlussleiterplatte-Anschlussfahnen 114 wie auch durch
einen Endabschnitt 116 der Kunststoffplatte 42 den Leis-
tungsteil L, d.h. das Gehäuse 2. Dazu weist der Gehäu-
sedeckel 6 in dem Rand 45 eine Anschlussleiterplatte-
Durchführöffnung 117 auf (vgl. Fig. 4). Auf dieses freilie-
gende Ende der Anschlussleiterplatte 40 wird das Steu-
erteil L nach noch nachfolgend zu beschreibender Vor-
montage der in dem Steuergehäuse 60 aufgenommenen
Bauelemente aufgeschoben. Der Figur 10 ist ferner eine
Ausgestaltung zu entnehmen, bei welcher der En-
dabschnitt 116 der Kunststoffplatte 42 zudem noch durch
Positionierzapfen 119 überragt ist, welche die An-
schlussfahnen 114 überragen.
[0042] Wie insbesondere aus Figur 9 ersichtlich, hat
das Steuergehäuse 60 eine Anschlussleiterplatten-An-
schlussöffnung 118, deren Abmessung exakt auf die
Kontur des Endabschnitts 116 der Anschlussleiterplatte
40 angepasst ist, so dass sich eine Schiebeführung er-
gibt. Dies schließt auch einen leicht verdickten Bereich
der Kunststoffplatte 42 ein, welcher - in Figur 9, links
dargestellt - Messzungenaufnahmen 120 für die zuvor
bereits erwähnten Messleitungsanschlusszungen 38
aufweist. In diesen Messzungenaufnahmen 120 sind die
Messleitungsanschlusszungen 38 positioniert gehalten,

13 14 



EP 2 884 198 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

so dass deren freie Enden wie auch die Anschlussleiter-
platten-Anschlussfahnen 114 die Kunststoffplatte 42
überragen.
[0043] Figur 9 verdeutlich ferner die zuvor bereits er-
wähnte Rahmenanordnung 66. Es handelt sich um eine
Anordnung von vier Rahmen 124, die als spritzgegosse-
ne Einheit aus Silikon hergestellt und mit dem Steuerge-
häuse über Steckverbinder verbunden ist. Das Steuer-
gehäuse 60 weist Vorsprünge 122 auf, die jeweils von
einem einzelnen Rahmen 124 der Rahmenanordnung
66 umgeben sind. Einteilig an der Rahmenanordnung 66
angeformte Haltestege 126 ragen nach innen von den
Rahmen 124 ab. Diese Haltestege 126 liegen stirnseitig
auf von den jeweiligen Vorsprüngen 122 ausgebildeten
ebenen Anlageflächen 128 auf.
[0044] Die Rahmen 124 umgeben die Leistungstran-
sistoren 62 in einer nachstehend noch näher zu beschrei-
benden Weise. Die Steuerleiterplatte 64 wird nach Be-
stücken mit sämtlichen elektronischen und elektrischen
Bauteilen und Steuerelementen zunächst in das Steuer-
gehäuse 60 eingesetzt. Die Steuerleiterplatte 64 wird da-
nach mit den Befestigungsstiften 74 gegenüber dem
Steuergehäuse 60 befestigt. Die so vormontierte Einheit
aus Steuergehäuse 60, Rahmenanordnung 66 und Steu-
erleiterplatte 64 wird danach auf das Leistungsteil in einer
Richtung aufgeschoben, die quer zur Einbringrichtung
der Heizelemente 28 in die U-förmigen Aufnahmen 24
verläuft. Hierbei treffen zunächst die Positionierzapfen
119 auf die Ebene der Steuerleiterplatte 64. Korrespon-
dierend zu den Positionierzapfen 119 sind an vorbe-
stimmten Stellen und in Figur 11 mit Bezugszeichen 129
gekennzeichnete Positionierzapfen-Aufnahmen vorge-
sehen. In diese Aufnahmen 129 der Steuerleiterplatte 64
greifen die Positionierzapfen 119 mit geringem Spiel in
Querrichtung ein. Bei dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel sind diese Positionierzapfen-Aufnahmen 129 als
Längsschlitze ausgebildet und geben dementsprechend
lediglich eine Positionierung in einer Richtung quer hier-
zu im Grunde exakt vor. Selbstverständlich können die
entsprechenden Öffnungen auch kreisrund und nach ei-
ner Art Passung für die Positionierzapfen 119 ausgebil-
det sein, um die relative Lage zwischen der Anschluss-
leiterplatte 40 und der Steuerleiterplatte 64 eindeutig vor-
zugeben. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel wird
die Vorpositionierung indes durch die Passung zwischen
den Abmessungen der Kunststoffplatte 42 und der Ab-
messung der Anschlussöffnung 118 ganz wesentlich mit-
bestimmt, so dass eine Passung vorliegend zwischen
der Positionierzapfen-Aufnahme 129 und dem zugeord-
neten Positionierzapfen 119 die Position lediglich in Y-
Richtung exakt vorgeben muss. Beim weiteren Aufschie-
ben des Steuerteils S auf den Leistungsteil L greifen die
freiliegenden Messleitungsanschlusszungen 38 in an der
Steuerleiterplatte 64 ausgesparte Bohrungen 64.1 ein,
wie dies aus Figur 11 ersichtlich ist. Ferner durchsetzen
die Anschlussleiterplatten-Anschlussfahnen 114 Boh-
rungen 64.2 in der Steuerleiterplatte 64. Dieser Sachver-
halt ist ebenfalls in Figur 11 dargestellt. In die entspre-

chenden Bohrungen 64.1; 64.2 der Steuerleiterplatte 64
sind weibliche Kontaktelemente 64.3 eingebracht, die mit
der Steuerleiterplatte 64 mechanisch und dadurch mit
Leiterbahnen der Steuerleiterplatte 64 elektrisch verbun-
den sind, wie sie in der EP 2 236 330 A1 der vorliegenden
Anmelderin beschrieben sind. Der Offenbarungsgehalt
dieser früheren Anmeldung wird durch Bezugnahme in
den Offenbarungsgehalt der vorliegenden Anmeldung
aufgenommen. (Die weiblichen Kontaktelemente 64.3
sind in Figur 10 ohne die zugehörige Steuerleiterplatte
64 aus Darstellungsgründen isoliert dargestellt.) So ist
die Steuerleiterplatte 64 nach dem Aufschieben des vor-
montierten Steuergehäuses 60 in X-Richtung gegen das
Leistungsteil L elektrisch mit der Anschlussleiterplatte 40
verbunden. Üblicherweise wird vor dem Aufschieben des
Steuergehäuses 60 das Steuerteil S vollständig vormon-
tiert, d.h. das Steuergehäuse 60 mit dem Steuergehäu-
sedeckel 78 verschlossen.
[0045] Nachstehend wird die besondere Ausgestal-
tung des Steuergehäuses 60 und die darin verwirklichte
Montage der Halbleiter-Leistungsschalter 62 beschrie-
ben.
[0046] Das aus Metall gebildete Steuergehäuse 60 hat
vorliegend vier rechteckige Anlageflächen 128, die je-
weils durch die Gehäusevorsprünge 122 ausgebildet
sind, die von einem im Grunde ebenen Steuergehäuse-
boden 130 in Richtung auf die Steuerleiterplatte 64 vor-
springen. Seitlich neben den oberen drei Gehäusevor-
sprüngen 122 sind jeweils den Steuergehäuseboden 130
überragende Montagezapfen durch das das Steuerge-
häuse 60 bildende Material einteilig ausgeformt, welche
mit einer Bohrung versehen sind, in welche Befesti-
gungszapfen der Rahmenanordnung 66 eingreifen und
dort befestigt sind. Eine entsprechende Ausgestaltung
ergibt sich links von dem unteren Gehäusevorsprung 122
gemäß der Darstellung von Figur 9. Wie sich weiter aus
dieser Figur ergibt, weist jeder Rahmen 124 der Rah-
menanordnung 66 vier Haltestege 126 auf, die oben auf
der Anlagefläche 128 aufliegen und von einem umfäng-
lich die Anlagefläche 128 umgebenden Rand nach innen
vorspringen. Die Rahmen 124 umschließen den Gehäu-
sevorsprung 128 mit einem gewissen Abstand. Die Rah-
men 124 haben ferner - wie insbesondere aus Figur 8
ersichtlich - eine in Richtung auf den Steuergehäusebo-
den 130 vorspringenden unteren Rand 124.1, der den
Haltesteg 126 nach unten überragt und jedenfalls teil-
weise eine Umfangsfläche 132 des Gehäusevorsprungs
122 umgibt, sowie einen in die entgegen gesetzte Rich-
tung abragenden oberen Rand 124.2, der zwischen dem
Leistungsschalter 62 und dem Rahmen 124 einen Zwi-
schenraum 133 vorgibt. Durch die Anordnung des unte-
ren Randes 124.1 mit Abstand zu dem Gehäusevor-
sprung 122 ergibt sich zwischen dem Rahmen 124 und
diesem Gehäusevorsprung 122 ein umlaufender, d.h.
ringförmiger Klebespalt 134.
[0047] Die Figur 8 zeigt die Situation nach dem Einbau
der zunächst vormontierten und als bauliche Einheit in
das Steuergehäuse 60 eingebrachten Steuerleiterplatte
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64. Dabei liegen die Halbleiter-Leistungstransistoren 62
stirnseitig gegen die Haltestege 126 an, welche dement-
sprechend einen definierten Abstand zwischen den
Halbleiter-Leistungstransistoren 62 und der Anlageflä-
che 128 vorgeben. Jeglicher Zwischenraum zwischen
der Anlagefläche 128 und dem Halbleiter-Leistungstran-
sistor 62 ist durch einen Silikonkleber 136 ausgefüllt, der
vorliegend ein Ausführungsbeispiel für die adhäsive
Masse darstellt. Der Silikonkleber 136 hat eine gute Wär-
meleitfähigkeit, ist indes elektrisch isolierend. Der obere
Rand 124.2 umschließt einen Montageraum 137 für den
Halbleiter-Leistungsschalter 62, der nach dem Einbrin-
gen desselben in den Rahmen 124 vollständig von dem
Silikonkleber 136 ausgefüllt ist. Wie insbesondere aus
Figur 8 ersichtlich ist, überragt der Silikonkleber 136 gar
das zu der Steuerleiterplatte 64 vorspringende Ende des
oberen Randes 124.2
[0048] Zur Montage wird der Silikonkleber 136 zu-
nächst auf die Anlagefläche 128 aufgebracht. Danach
wird die vormontierte Steuerleiterplatte 64 in das Steu-
ergehäuse 60 eingebracht. Zum Ende dieser Einbring-
bewegung trifft die stirnseitige Vorderfläche der jeweili-
gen Halbleiter-Leistungstransistoren 62 auf den Silikon-
kleber 136. Dieser wird bei fortschreitender Einbringbe-
wegung der Steuerleiterplatte 64 zunächst in der Ebene
verdrängt und verteilt sich gleichmäßig auf der Anlage-
fläche 128. Es ist aber so viel Silikonkleber 136 auf jede
der Anlageflächen 126 aufgebracht, dass die von dem
Rahmen 124 jeweils umgebene Anlagefläche 128 nicht
nur vollständig in Umfangsrichtung mit dem Silikonkleber
136 benetzt wird. Vielmehr steigt der Silikonkleber 136
durch das Verdrängen des Volumens zwischen der An-
lagefläche 128 und dem Halbleiter-Leistungstransistor
62 sowohl in Richtung auf die Steuerleiterplatte 64 als
auch in den Klebespalt 134. So ergibt sich eine gute Ein-
siegelung des Halbleiter-Leistungstransistors 62. Auch
ist der Rahmen 124 relativ großflächig mit dem Silikon-
kleber 136 und damit haftvermittelnd und fest mit dem
Steuergehäuse 60 verbunden. Des Weiteren sorgt der
Silikonkleber 136 aufgrund seiner guten Wärmeleitfähig-
keit zu einer guten Ableitung der von dem Halbleiter-Leis-
tungstransistor 62 erzeugten Verlustleistung. Auf der
dem Halbleiter-Leistungstransistor 62 gegenüberliegen-
den Seite bildet das Steuergehäuse 60 einteilig daran
angeformte Kühlrippen 138 aus. Diese sind zumindest
auch genau gegenüberliegend zu den jeweiligen Halb-
leiter-Leistungstransistoren 62 vorgesehen.
[0049] Die Figur 12 zeigt eine Abwandlung zu dem zu-
vor diskutierten Ausführungsbeispiel. Dieses kann mit
denselben Komponenten wie zuvor beschrieben be-
stückt sein, um den Leistungsteil L auszubilden. Auch
kann der Steuerteil S in identischer Weise ausgebildet
und seitlich an den Leitungsteil L angeflanscht sein. Das
in Figur 12 gezeigte Ausführungsbeispiel des Gehäuses
2 unterscheidet sich lediglich dadurch von dem Leis-
tungsteil L nach den vorherigen Figuren, dass der Ge-
häusedeckel 4 lediglich eine Reihe von in Richtung hin-
tereinander vorgesehenen Heizrippen 22a aufweist. Die-

se sind in Verlängerung des Einlassstutzens 10 vorge-
sehen. In der anderen Zirkulations-Teilkammer 14b be-
finden sich keine Heizrippen 22. Diese Zirkulations-Teil-
kammer 14b dient lediglich der Rückführung des zu er-
wärmenden Fluids. Die Zirkulations-Teilkammer 14a ist
dementsprechend wie bei dem zuvor diskutierten Aus-
führungsbeispiel aufgebaut; die ZirkulationsTeilkammer
14b dient aber lediglich der Strömungsrückführung zu
dem Auslassstutzen 10, links in Fig. 12. So hat das Aus-
führungsbeispiel nach Figur 12 auch lediglich in etwa die
Hälfte der Wärmeleistung im Vergleich zu dem unter Be-
zugnahme auf die Figuren 1 bis 11 diskutierten ersten
Ausführungsbeispiel.

Bezugszeichenliste

[0050]

2 Gehäuse
4 Gehäuseunterteil
6 Gehäusedeckel
8 erste Stirnseite
10 Anschlussstutzen
12 Trennwand
14 Zirkulationskammer
14a, 14b Zirkulations-Teilkammer
16 Längsseitenwand
18 Stirnseitenwand
20 Abteilwand
22 Heizrippe
22.1 ebene Anlagefläche der Heizrippe
22.2 freies Ende der Heizrippe
24 U-förmige Ausnehmungen
26a, 26b Messfühlerdom
28 elektrisches Heizelement
28.1 Kontaktzunge
30 Anschlusskammer
32 Dichtelement
34 Nut
36 Messleitungsstrang
37 Messfühler
38 Messleitungsanschlusszunge
40 Anschlussleiterplatte
42 Kunststoffplatte
44 Blechplatine
45 Rand
46 Anschlussgehäuse
48 Anschlussgehäusedeckel
49 Steg
50 Blechplatte
51 Aufnahmeraum
52 TPE-Dichtung
54 Dichtnut
56 Abstandshalter
58 Kunststoffrahmen
60 Steuergehäuse
62 Halbleiter-Leistungsschalter /-Leistungs-

transistor
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64 Steuerleiterplatte
64.1 Bohrung für Messleitungsanschlusszunge

38
64.2 Bohrung für Anschlussleiterplatten-An-

schlussfahne 114
64.3 weibliche Kontaktelemente
66 Rahmenanordnung
68 Befestigungsschraube
70 Steckerbefestigungsschraube
72 Steuerstecker
74 Befestigungsstift
76 Masseanschlussstift
78 Steuergehäusedeckel
80 Leistungsstecker
82 Sicherungsstift
84 Stange
86 Befestigungsabschnitt des Gehäuseunter-

teils
88 Befestigungsabschnitt des Gehäusede-

ckels
90 Strömungskanal
92 Spalt
94 Längsrippe (Abteilwand 20)
96 Steuerungsdurchlass
98 Längsrippe (Strömungsdurchlass 96)
100 Boden
102 Querrippe
103 Bodenspalt
104 Verbindungssteg
106 Verbindungsstegaufnahme
108 Heizrippensteg
110 Gehäusesteg
112 Kralle
114 Anschlussleiterplatten-Anschlussfahne
116 Endabschnitt
117 Anschlussleiterplatten-Durchführöffnung
118 Anschlussleiterplatten-Anschlussöffnung
119 Positionierzapfen
120 Messzungenaufnahme
122 Gehäusevorsprung
124 Rahmen
124.1 unterer Rand
124.2 oberer Rand
126 Haltesteg
128 Anlagefläche
129 Positionierzapfen-Aufnahme
130 Steuergehäuseboden
132 Umfangsfläche
133 Zwischenraum
134 Klebespalt
136 Silikonkleber
137 Montageraum
138 Kühlrippe

B Bypassströmung
BB Boden-Bypassströmung
H Hauptströmung
HZ Höhe der Zirkulationskammer 14

L Leistungsteil
S Steuerteil

Patentansprüche

1. Elektrische Heizvorrichtung, insbesondere für die
Erwärmung eines Temperiermediums in einem
Kraftfahrzeug, mit einem Gehäuse (2), das Rohran-
schlüsse (10) für den Anschluss von das Temperier-
medium führenden Rohren aufweist und eine Zirku-
lationskammer (14) umschließt, in welche Heizrip-
pen (22) hineinragen, die jeweils mit einer U-förmi-
gen Ausnehmung (24) versehen sind, die sich zu
einer einheitlichen Anschlusskammer (30) öffnen,
die von der Zirkulationskammer (14) durch eine im
Bereich der offenen Enden der U-förmigen Ausneh-
mungen (24) vorgesehene Trennwand (12) getrennt
ist, wobei die Heizrippen (22) hintereinander und ver-
setzt zueinander vorgesehen und alternierend
wandnah angeordnet sind, so dass in der Zirkulati-
onskammer (14) ein mäandrierender Strömungska-
nal (96) ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen einer die Zirkulationskammer (14)
begrenzenden Längsseitenwand (16) des Gehäu-
ses (2) und der Heizrippe (12) gegenüberliegend zu
dem Strömungskanal (96 ein eine Bypassströmung
erlaubender Spalt (92) ausgebildet ist.

2. Elektrische Heizvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Spalt (92) sich im
Wesentlichen vollständig zwischen der Trennwand
(12) und einem Boden (100) des Gehäuses (2) er-
streckend ausgebildet ist.

3. Elektrische Heizvorrichtung nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Heizrippe (22)
und/oder wenigstens eine die Zirkulationskammer
(14) des Gehäuses (2) begrenzende Längsseiten-
wand (16) an einer den Strömungskanal (90) gegen-
überliegenden Seite einen Steg (108, 110) aufweist,
der sich zwischen der Heizrippe (22) und der Längs-
seitenwand (16) erstreckt.

4. Elektrische Heizvorrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuseunter-
teil (4) einen von dem Boden (100) abgehenden Steg
(110) aufweist, dass die Heizrippe (22) einen von
der Trennwand (12) abgehenden Steg (108) auf-
weist und dass der von dem Boden (100) abgehende
Steg (110) in etwa höhengleich mit dem von der
Trennwand (12) abgehenden Steg (108) endet.

5. Elektrische Heizvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen einem freien Ende der Heizrippe (22) und
einem Boden (100) des Gehäuseunterteils (4) ein
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eine Boden-Bypassströmung (BB) erlaubender Bo-
denspalt (103) ausgebildet ist.

6. Elektrische Heizvorrichtung nach Anspruch 5 da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen benach-
barten Heizrippen (22) eine von dem Boden (100)
abragende Querrippe (102) vorgesehen ist, die sich
parallel zu den Heizrippen (22) erstreckt.

7. Elektrische Heizvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen benachbarten Heizrippen (22) eine von zu-
mindest einer der Seitenwände (16, 18) und/oder
einer die Zirkulationskammer (14) in wenigstens
zwei Zirkulations-Teilkammern (14a, 14b) untertei-
lenden Abteilwand (20) abragende Längsrippe (94,
98) vorgesehen ist.

8. Elektrische Heizvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Spalt (92) eine Spaltweite (SW) von zwischen
3,0 und 0,5 mm, vorzugsweise von zwischen 2,0 und
0,7 mm, besonders bevorzugt von zwischen 1,5 und
0,8 mm aufweist.

9. Elektrische Heizvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Heizrippen (22) sich im Wesentlichen in einer Y-
Z-Ebene erstrecken und entlang einer orthogonal
hierzu vorgesehenen X-Achse hintereinander und
versetzt zueinander vorgesehen und alternierend
wandnah angeordnet sind, so dass in der Zirkulati-
onskammer (14) der mäandrierende Strömungska-
nal (96) ausgebildet ist, und dass die Heizrippen (22)
und die Zirkulationskammer (14) umgebende Wän-
de (16, 18, 20) des Gehäuses (2) so vorgesehen
sind, der Strömungskanal (19) eine sich allein in der
X-Y-Ebene erstreckende Hauptströmung (H) des
Mediums zwischen den Rohranschlüssen (10) vor-
gibt.

10. Elektrische Heizvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (2) sich in X-Richtung erstreckende
und die Rohranschlüsse (10) vorgebende An-
schlussstutzen (10) aufweist, die an der gleichen
Seitenwand (8) des Gehäuses (2) angeordnet sind.

11. Elektrische Heizvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abteilwand (20) an einer dem wenigstens einen
Rohranschluss (10) gegenüberliegenden Seite ei-
nen benachbart zu einer die Zirkulationskammer
(14) umgebenden Wand (16) vorgesehenen Strö-
mungsdurchlass (96) ausspart.

12. Elektrische Heizvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die Zirkulationskammer (14) von einem aus Kunst-
stoff gebildeten wannenförmigen Gehäuseunterteil
(4) umgeben ist, das von einem die Heizrippen (22)
einteilig ausbildenden Gehäusedeckel (6) aus einem
gut Wärme leitenden Material abgedichtet ist.

13. Elektrische Heizvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche soweit von Anspruch 2 und 5 ab-
hängig, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuseunterteil (4) einteilig die Trennwand (12) und
die Rohranschlüsse (10) vorgebende Anschluss-
stutzen (10) ausbildet.
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